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Dienstanweisung der Stadt Rheinbach über die Grundsätze der Ermächti-

gungsübertragung gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW vom XX.XX.2021 

 

I. Allgemeines 

Der Haushaltsplan enthält Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen. 
Aufgrund des in § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
niedergelegten Jährlichkeitsprinzips des Haushaltsplans gelten diese nur bis zum Schluss des jewei-
ligen Haushaltsjahres. Gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfa-
len (KomHVO NRW) kann eine Kommune die für das Haushaltsjahr im Ergebnisplan bzw. im Finanz-
plan eingeplanten jedoch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen 
und Auszahlungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das nachfolgende Haushaltsjahr über-
tragen (Ermächtigungsübertragung). 

Werden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen 
sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (Bestandteil des fortge-
schriebenen Ansatzes) und stellen damit eine Vorbelastung des kommenden Haushaltsjahres dar. 
Von diesem Bewirtschaftungsmittel ist daher nur in begründeten Fällen Gebrauch zu machen.   

Zwecks ordnungsgemäßer und einheitlicher Abwicklung der Übertragung von Ermächtigungen, 

werden in dieser Dienstanweisung die für die Stadt Rheinbach notwendigen Grundsätze über Art, 

Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW festge-

legt.  

 

II. Ermächtigungsübertragung im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit 

Die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwal-

tungstätigkeit ist nur zulässig, wenn die zugehörige Auftragserteilung bzw. vertragliche Verpflich-

tung bereits im ursprünglichen Veranschlagungsjahr erfolgt bzw. eingegangen wurde oder eine 

sonstige rechtliche Verpflichtung zur Leistung seitens der Stadt Rheinbach besteht. Derartige Er-

mächtigungsübertragungen bleiben bis zum Ende des auf das ursprüngliche Veranschlagungsjahr 

folgende Haushaltsjahr verfügbar.  

 

III. Ermächtigungsübertragung im Bereich der investiven Auszahlungen 

Für bereits begonnene Investitionsmaßnahmen sind die zugehörigen Ermächtigungen für Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit grundsätzlich übertragbar. Derartige Ermächtigungsübertragungen 
bleiben bis zum Ende des auf das ursprüngliche Veranschlagungsjahr folgende Haushaltsjahr ver-
fügbar. 

Ansätze für noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen werden nicht übertragen; sie müssen 
neu veranschlagt werden.  

Investitionsmaßnahmen gelten im Sinne dieser Dienstanweisung als begonnen, wenn die Auftrags-
vergabe bereits erfolgt ist. Hierbei sind Planungsleistungen getrennt von denen der eigentlichen 
baulichen Maßnahme zu betrachten. Bei in Eigenleistung durchzuführende Maßnahmen ist in der 
Regel der Baubeginn maßgeblich. In Zweifelsfällen setzt sich das budgetverantwortliche Fachamt 
zwecks Prüfung mit dem Sachgebiet 20.1 Steuerung, KLR, Controlling in Verbindung.  
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IV. Unzulässigkeit der Übertragung von über- und außerplanmäßig bereitgestellten 

Mitteln sowie der mehrmaligen Übertragung 

Die Ermächtigungsübertragung von Mitteln, die über- oder außerplanmäßig bereitgestellt wurden, 

ist grundsätzlich unzulässig. In Ausnahmefällen werden diese dem Rat jedoch im Rahmen des all-

gemeinen Verfahrens nach Ziffer VI. dieser Dienstanweisung zur Entscheidung vorgelegt. Das 

budgetverantwortliche Fachamt legt dem Sachgebiet 20.1 Steuerung, KLR, Controlling in diesen 

Fällen zur Vorbereitung eine schriftliche Begründung des Bedarfs zur Übertragung vor. 

Bereits einmal übertragene und nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sind einzusparen oder neu 

als Position für den Haushaltsplan des Folgejahres anzumelden; eine erneute Übertragung ist un-

zulässig.  

 

V. Ermächtigungsübertragung im Bereich zweckgebundener Aufwendungen und 

Auszahlungen  

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die 

entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und 

die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 

Zweck verfügbar, vgl. § 22 Abs. 3 KomHVO NRW. 

 

VI. Verfahren und Zuständigkeiten; Beschlussfassung des Rates 

Die Fachämter ermitteln im Rahmen ihrer Budgetverantwortlichkeit im Zeitraum von Anfang bis 

Mitte Dezember eines jeden Haushaltsjahres, für welche Zwecke die im Haushaltsjahr nicht ge-

nutzte Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen wer-

den sollen und beantragen die Übertragung schriftlich beim Sachgebiet 20.1 Steuerung, KLR, Con-

trolling.  

Neben dem Übertragungsvolumen sind bei der Anmeldung das betroffene Sachkonto, der Kosten-

träger und – falls vorhanden – die Investitionsnummer anzugeben. Ferner ist darzulegen, warum 

die Maßnahme als bereits begonnen zu klassifizieren ist (vgl. Ziffer III.) bzw. eine sonstige vertrag-

liche oder rechtliche Verpflichtung zur Leistung seitens der Stadt besteht (vgl. Ziffer II.). Zudem hat 

das Fachamt zu versichern, dass es sich bei den zur Übertragung angemeldeten Ansätzen bzw. Er-

mächtigungen nicht um bereits aus dem Vorjahr übertragene Mittel handelt. 

Im Januar des folgenden Haushaltsjahres prüft das Sachgebiet 20.1 unter Berücksichtigung der ge-

buchten Jahresendwerte, ob die zur Übertragung angemeldeten Volumina noch zur Verfügung ste-

hen. Sollten sich durch Buchungen im Dezember Änderungsbedarfe bzgl. der einzelnen Übertra-

gungsvolumina ergeben haben, nimmt das SG 20.1 die Änderungen eigenständig vor und infor-

miert anschließend das betroffene Fachamt hierüber.  

Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Rat. Zur Vorberei-

tung der Beschlussfassung wird eine entsprechende Beschlussvorlage inklusive einer Übersicht der 

vorgeschlagenen Ermächtigungsübertragungen unter Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis-
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plan und Finanzplan des Folgejahres durch das Sachgebiet 20.1 erstellt und dem Rat nach Vorbe-

ratung im Haupt- und Finanzausschuss in seiner ersten Sitzung im jeweils neuen Haushaltsjahr vor-

gelegt.  

 

VII. Gültigkeit 

Diese Dienstanweisung tritt zum 01.05.2021 in Kraft.  

 

Rheinbach, den XX.XX. 2021 

 

 

 

gez. 
Ludger Banken 
Bürgermeister  


